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Stadt Gladbeck Gladbeck, 26.01.2022 

 Vorlage Nr. 22/0062 

Federf. Stadtamt: Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

 

Wirtschaftsförderungs- und 

Bauausschuss 
Stadtbaurat Dr. Kreuzer Kenntnisnahme 10.02.2022 4 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) 

 
Begründung: 

 

Die Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ (GRW) ist das zentrale Instrument der deutschen Regionalpolitik. Die Verbesse-

rung der Standortbedingungen in strukturschwachen Regionen, die Schaffung neuer und 

die Sicherung bestehender Arbeitsplätze sind die vorrangigen Ziele der GRW. So sollen 

regional unterschiedlich schwierige Ausgangsbedingungen ausgeglichen und gleichwerti-

ge Lebensverhältnisse in allen Regionen geschaffen werden. 

 

Durch die neue Ausrichtung der Förderrichtlinie vom 27.12.2021 werden die GRW-Mittel 

seit Januar 2022 gerechter als bisher verteilt: Rund 54% der NRW-Fläche sollen in der 

Förderperiode 2022-2027 erstmals oder erhöhte Zuschüsse bekommen. In der Vergangen-

heit waren es nur 28%. Insbesondere das Ruhrgebiet erhält deutlich mehr Wirtschafts-

förderungsmittel von Bund und Land. 

 

Damit wird eine alte Forderung insbesondere der strukturschwachen Städte aus dem 

Ruhrgebiet nach einer Förderung, die sich an den konkreten Bedürfnissen vor Ort orientiert 

und nicht mehr nur nach Himmelsrichtung, erfüllt! 

 

Auch Gladbeck profitiert von der Neuverteilung der Wirtschaftsförderungsmittel. Konkret 

bedeutet das, dass Unternehmen in Gladbeck, die einen neuen Firmensitz bauen oder den 

bisherigen Sitz erweitern wollen und dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, eine höhere 

Förderung bekommen können als in der vorherigen Förderperiode. Über die GRW werden 
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insbesondere Investitionen von Unternehmen sowie Investitionen in die kommunale, 

wirtschaftsnahe Infrastruktur finanziell unterstützt.  

 

In Abhängigkeit zur Branchenzugehörigkeit und Je nach Unternehmensgröße liegen die 

Förderhöchstsätze in den Jahren 2022 bis 2027 zwischen 15% und 35%. Die Förderung 

richtet sich grundsätzlich an so genannte kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Bisher 

lagen die Förderhöchstsätze zwischen 10% und 20%. Anträge von Unternehmen können 

direkt bei der NRW.BANK mit Sitz in Münster und Düsseldorf gestellt werden. 

 

In der Sitzung wird durch die Wirtschaftsförderung, den Vorstandsvorsitzenden der Stadt-

sparkasse Gladbeck, Marcus Steiner und Jörg Schrief, Bereichsleiter Firmenkundenberatung 

mündlich berichtet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 
 

              Dr. Kreuzer 

           - Stadtbaurat – 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


